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Interpellation Toldo-Sevelen / Wüst-Oberriet / Dürr-Widnau / (62 Mitunterzeichnende): 

«Freigestellte Doppelverdiener – Mehr Sorgfalt mit Steuergeldern 

 

 

Immer mehr kommt es im Zusammenhang mit einer Kündigung zur sofortigen Freistellung der 

Mitarbeitenden – auch beim Kanton. Die Gründe einer Freistellung können von unterschiedlicher 

Natur sein: Das Schützen von sensiblen Daten, Ruhe ins Team bzw. in die Abteilung bringen  

oder aber die Mitarbeitenden werden auf eigenen Wunsch von der Arbeitspflicht befreit. Einen 

Anspruch auf Freistellung seitens der Mitarbeitenden gibt es aber nicht. 

 

In der Privatwirtschaft gilt der Grundsatz, dass der bisherige Arbeitgeber informiert werden muss, 

wenn vor Ablauf der Kündigungsfrist eine neue Stelle angetreten wird. Der an der neuen Stelle 

erzielte Verdienst wird an die noch laufende Lohnzahlung des bisherigen Arbeitgebers angerech-

net. Sofern das neue Salär die bisherige Lohnhöhe nicht erreicht, muss der alte Arbeitgeber dem 

freigestellten Mitarbeiter bis zum Ablauf der Kündigungsfrist noch entsprechende Differenzzah-

lungen leisten. Der Arbeitnehmer wird während der Kündigungsfrist finanziell schadlos gehalten. 

 

In einer Freistellungsvereinbarung kann explizit geregelt werden, dass die Freistellung nicht mehr 

widerrufen werden kann. Findet der gekündigte Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist eine 

neue Stelle, ist er somit nicht verpflichtet, dies dem bisherigen Arbeitgeber zu melden. Der Arbeit-

nehmer kann während der Kündigungsfrist von einer doppelten Lohnzahlung profitieren. 

 

Wir bitten die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Hat die Regierung Kenntnis von unwiderruflichen Freistellungsvereinbarungen mit Mitarbei-

tenden des Kantons? 

2. Wenn ja, können alle Mitarbeitenden von dieser Regelung profitieren und was sind die Krite-

rien für die Inanspruchnahme? 

3. Sind der Regierung Freistellungsfälle bekannt, bei denen Mitarbeitende des Kantons von ei-

ner doppelten Lohnzahlung profitiert haben? 

4. Wie steht die Regierung zu unwiderruflichen Freistellungsvereinbarungen? 

5. Teilt die Regierung die Auffassung, dass grosse Sorgfalt mit dem Umgang von Steuergel-

dern angezeigt ist und unwiderrufliche Freistellungsvereinbarungen nicht angebracht sind? 

6. Ist die Regierung bereit, künftig auf solche unwiderrufliche Freistellungsvereinbarungen zu 

verzichten?» 

 

 

26. November 2018 Toldo-Sevelen  

 Wüst-Oberriet  

 Dürr-Widnau  
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